Hinweis: Die Veroffentlichung steht unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung der
Nachtrage; das Unterschriftenverfahren wird derzeit durchgefuhrt

Nachtrag zu den DMP-Vertragen mit der

Kassendrztlichen Vereinigung Hamburg

15. Nachtrag zum Vertrag uber die Durchfiihrung eines strukturierten Behandlungs-
programms (DMP) nach § 137f SGB V Diabetes mellitus Typ 1 auf der Grundlage des § 83
SGB V vom 10.06.2008 i.d.F. des 14. Nachtrages vom 04.06.2020

2. Nachtrag zum Vertrag uber die Durchfiihrung eines strukturierten Behandlungs-
programms (DMP) zur Verbesserung der Versorgung der Qualitdt in der ambulanten
Versorgung von Typ 2 Diabetikern nach § 137f SGBV vom 01.07.2020 i.d.F. des 1.
Nachtrages vom 09.09.2020

3. Nachtrag zum Vertrag vom 26.03.2019 zur Durchfiihrung der strukturierten
Behandlungsprogramme Asthma bronchiale und COPD nach § 137f SGB V i.d.F. des 2.
Nachtrages vom 24.03.2020

2. Nachtrag zum Vertrag lber ein strukturiertes Behandlungsprogramm (,Disease-
Management-Programm®) zur integrierten Versorgung von Brustkrebspatientinnen nach
§ 137f SGBVvom 01.10.2018

1. Umsetzung indikationsubergreifende Teilnahme- und Einwilligungserkldrung

Das Inkrafttreten der 18. Anderung der DMP-Anforderungen-Richtlinie (DMP-A-RL) zum
01.04.2020 16st bestimmte Anpassungspflichten in den oben stehenden Vertrdagen aus. Die
Vertragspartner verstandigen sich darauf, dass ab dem 01.04.2021 die indikations-
tbergreifende Teilnahme- und Einwilligungserklarung mit Stand 06.05.2020 inklusive der
Patienteninformation mit Stand 06.05.2020 und der Information zum Datenschutz mit Stand
25.05.2018 in den vorgenannten Vertrdagen zur Anwendung kommt. Die indikations-
spezifischen Teilnahme- und Einwilligungserklarungen sowie die bis zum 31.03.2021
giltige indikationsiibergreifende Teilnahme- und Einwilligungserklarung entfallen.

2. Aufbewahrungsfristen

Die Vertragspartner nehmen eine Konkretisierung der Regelungen zur Datenaufbewahrung
vor. Der nachfolgende Satz findet Anwendung ab dem 01.04.2021 fiir die vorgenannten
Vertrage fur ein strukturiertes Behandlungsprogramm Diabetes mellitus Typ 1, Asthma
bronchiale, COPD und Brustkrebs:
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,ES gelten die Aufbewahrungsfristen gemaR § 5 DMP-A-RL, insbesondere bei den
Krankenkassen und den fiir die Durchfiihrung der Programme beauftragten Dritten
gemadl § 5 Abs. 2a DMP-A-RL."

3. Anderung der Beziige auf die Risikostrukturausgleichsverordnung

Mit dem Gesetz fir einen fairen Kassenwettbewerb in der Gesetzlichen Krankenversicherung
wurden die die DMP betreffenden Paragraphen in der Risikostrukturausgleichsverordnung
(RSAV) neu nummeriert. In den vorgenannten Vertragen fir die strukturierten Behandlungs-
programme Asthma bronchiale, COPD und Brustkrebs wird daher mit Wirkung zum
01.04.2021 § 28d RSAV durch § 24 RSAV sowie § 28f RSAV durch § 25 RSAV ersetzt. Die
Nummerierung der Absatze bleibt unverandert.

4. Umbenennung Bundesversicherungsamt in Bundesamt fur Soziale Sicherung (BAS)

Mit dem Gesetz zur Reform des Sozialen Entschadigungsrechts wurde das Bundes-
versicherungsamt ab dem 01.01.2020 in Bundesamt flr Soziale Sicherung (BAS) umbenannt.
Die Beziige werden in dem vorgenannten Vertrag fiir das strukturierte Behandlungs-
programm Brustkrebs mit Wirkung zum 01.04.2021 entsprechend angepasst.

5. Strukturvoraussetzungen fiir Hausarzte

Die Vertragspartner verstandigen sich darauf, die Strukturvoraussetzungen fiir Hausarzte in
den oben genannten Vertragen fiir die strukturierten Behandlungsprogramme Diabetes
mellitus Typ 2 (Anlage 2) sowie Asthma bronchiale und COPD (Anlagen 1a und 1b) ab dem
01.04.2021 anzupassen. Die geforderten Mindeststunden bzw. - punktzahlen werden durch
die Vorgabe ersetzt, dass die Fortbildung mindestens einmal jahrlich durchgefiihrt werden
muss.

6. Austausch der indikationsspezifischen Dokumentation nach Anlage 8 DMP-A-RL

Mit der 21. Anderung der DMP-Anforderungen-Richtlinie (DMP-A-RL) wurde die
indikationsspezifische Dokumentation fiir die strukturierten Behandlungsprogramme
Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 gedndert. Die Vertragspartner verstandigen sich darauf,
dass ab dem 01.07.2021 die Anlage 8 DMP-A-RL in der Fassung der 21. Anderung der DMP-
A-RL im oben genannten Vertrag fir ein strukturiertes Behandlungsprogramm Diabetes
mellitus Typ 2 Anwendung findet.

Indikationsiibergreifender Nachtrag zu den DMP-Vertragen mit der KV Hamburg



Die Vertrdge sowie die Vertragsanlagen zu 1. und 5. werden sukzessive, spdtestens mit
Ablauf der Frist gemaR § 137g Abs. 2 SGB V mit der nachsten, jeweils erforderlichen
indikations-spezifischen Anpassung der Vertriage aufgrund von Anderungen in der DMP-A-
RL des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 137f Abs. 2 SGB V gedndert bzw.
ausgetauscht.
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Hamburg, den 10.03.2021

Kassenarztliche Vereinigung Hamburg (KVH)

AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse
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zugleich SVLFG als LKK
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KNAPPSCHAFT

Regionaldirektion Nord, Hamburg

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek)

Die Leiterin der vdek-Landesvertretung Hamburg

Indikationsiibergreifender Nachtrag zu den DMP-Vertragen mit der KV Hamburg



	dmp_indikationsübergreifend_mit Hinweis
	Teiln_Erkl_DMP_070E_final

